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PARLAMENTARISCHE INITIATIVE von Lucius Dürr (CVP, Zürich), Dr. Klara Reber 

(FDP, Winterthur) und Johann Jucker (SVP, Neer-
ach) 

 
betreffend Änderung des Energiegesetzes  
________________________________________________________________________ 
 
 
Das Energiegesetz vom 26. April 1983 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 16:   
 
Der Staat kann die Energieplanung, Massnahmen zur rationellen Energienutzung und zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien und Abwärme, die Ausarbeitung von Unterlagen für die 
Energieversorgung sowie die Information und die berufliche Weiterbildung auf den Gebieten 
der Energieversorgung und -nutzung fördern. Soweit der Bund zu diesem Zweck Globalbei-
träge ausbezahlt, macht der Kanton diese geltend.   
        
  Lucius Dürr 
  Dr. Klara Reber 
  Johann Jucker 
 
 
Begründung: 
 

Bekanntlich kann der Bund  gemäss Art. 15 des eidgenössischen Energiegesetzes zur För-
derung der Energie- und Abwärmenutzung (Art. 13) jährliche Globalbeiträge an die Kantone 
ausrichten. Globalbeiträge erhalten Kantone mit eigenen Programmen zur Förderung von 
Massnahmen zur sparsamen und rationellen Energienutzung sowie zur Nutzung von erneu-
erbaren Energien und Abwärme. Mindestens 50 Prozent des einem Kanton zugesprochenen 
Globalbeitrages sind zur Förderung von Massnahmen Privater reserviert. Die Globalbeiträge 
dürfen den vom Kanton zur Durchführung des Programms bewilligten jährlichen Kredit nicht 
überschreiten. Ihre Höhe richtet sich nach Massgabe des kantonalen Kredits und der Wirk-
samkeit des kantonalen Förderprogramms. 

 

Leider kann der Kanton Zürich von dieser Möglichkeit nur beschränkt Gebrauch machen, da 
er über keine umfassende Gesetzesgrundlage verfügt. Auf diesen Umstand wurde anlässlich 
der Budgetdebatte im vergangenen Februar verwiesen. Dies wirkt sich insbesondere im Be-
reich der Förderung der Solarenergie negativ aus, wo die Photovoltaik derzeit Rückschritte 
verzeichnen muss. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist um so dringlicher, als der 
Kanton Zürich im Jahre 2001 mit Globalbeiträgen des Bundes in der Höhe von rund 2,5 Mio. 
Franken rechnen kann. Ohne Gesetzesänderung kann von diesem Vorteil nicht profitiert 
werden. 
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